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 Veröffentlicht am 27.11.2018

Norm

ABGB §1170b

Rechtssatz

Das Verlangen des Werkunternehmers auf Leistung der Sicherheit ist eine einseitige, empfangsbedürftige

Willenserklärung, die an keine besondere Form gebunden ist. Auch bei der Aufhebungserklärung handelt es sich um

eine formfreie einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, für die die allgemeinen rechtsgeschäftlichen

Grundsätze gelten.
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4 Ob 209/18s
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